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RS OGH 1987/3/18 3Ob573/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1987

Norm

KO §31 Abs1 Z1

Rechtssatz

Keine Benachteiligung der Gläubiger, wenn der spätere Gemeinschuldner (gegen Provision) einen von ihm nicht mehr

ausführbaren Auftrag unter gleichzeitiger Abtretung der Entgeltforderung gegenüber dem Auftraggeber an

Subunternehmer weitergab.
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